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  V061/2011 

V o r l a g e  
an den 

Ausschuss für Sport und Ehrenamt 
 

Zuschussanträge des Schützenvereins Barmke v. 1877 e. V.  

 
Mit jeweils separatem Schreiben vom 04.03.2011 (siehe Anlage) beantragte der Schützenverein 
Barmke v. 1877 e. V. die Bezuschussung 
 

• der Anschaffung eines Luftgewehrs „Anschütz Premium“ 
 
sowie 
 

• der Anschaffung einer elektronischen Anlage für 2 KK-Schießstände. 
 
Im Gegensatz zur Vorlage V056/2011 (Antrag des Kegelsportvereins Helmstedt und Umgebung e. V. 
auf Bezuschussung des Baus einer Kegelsportanlage) beziehen sich die beiden Anträgen des Schüt-
zenvereins Barmke nicht auf Bauinvestitionen, sondern auf Sachinvestitionen im Sinne von Ziffer 14 
der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Helmstedt. Diese werden gemäß Ziffer 14 Satz 5 Sportförde-
rungsrichtline nur bezuschusst, wenn keine Bauinvestitionen zur Förderung anstehen.  
 
Derartige Sachinvestitionen sind nach Ziffer 14 Satz 4 Sportförderungsrichtlinie in einer Prioritätenlis-
te in der Reihenfolge der Antragstellung zu führen. Die der Stadt Helmstedt zum gegenwärtigen Zeit-
punkt vorliegende Prioritätenliste ist als Anlage beigefügt. Es ist unbedingt anzumerken, dass die 
Helmstedter Vereine in Kenntnis der Tatsache, dass eine Förderung derartiger Sachausgaben man-
gels entsprechender Haushaltsmittel nicht mehr erfolgt, seit dem Jahr 2010 auch keine Zuschussan-
träge für Sachinvestitionen gestellt haben. Es ist aber gleichwohl davon auszugehen, dass die Verei-
ne in der Zwischenzeit Sachinvestitionen vorgenommen haben. 
 
Da im laufenden Haushaltsjahr keine entsprechenden Zuschussmittel im Haushalt veranschlagt sind, 
könnte eine entsprechende Bezuschussung erst im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 
2012 berücksichtigt werden.  
 
Sofern jedoch in den Haushalt für das Jahr 2012 Mittel zur Bezuschussung von Sachinvestitionen 
eingestellt werden sollen, wären aus Sicht der Verwaltung zunächst die in der Prioritätenliste aufge-
führten Sachinvestitionen in der Reihenfolge der jeweiligen Antragstellungen zu bezuschussen. 
 
Eine Bezuschussung der beiden aktuellen Sachinvestitionen des Schützenvereins Barmke im Rah-
men einer Einzelfallentscheidung außerhalb der Sportförderungsrichtlinien sollte aus verwaltungssei-
tiger Sicht nicht erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Die beiden vom Schützenverein Barmke v. 1877 e. V mit Schreiben vom 04.03.2011 beantragten 
Bezuschussungen 
 

• der Anschaffung eines Luftgewehrs „Anschütz Premium“ 
 
sowie 
 

• der Anschaffung einer elektronischen Anlage für 2 KK-Schießstände 
 
können aufgrund nicht vorhandener Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2011 nicht erfolgen. Die Anträ-
ge werden entsprechend ihrem Eingangsdatum an vorletzter bzw. letzter Stelle in die Prioritätenliste 
aufgenommen. 
 
 
 
gez. Eisermann 
 
 
(Eisermann) 
 
 
Anlagen 
 
 




















